
Stadtverwaltung Stolpen 

Sitzungs-Beschluss-Vorlage 

Beschlussfassung im Stadtrat am 25.04.2022 

Beschluss-Nr. Anzahl der Mitglieder: 17 Ja-Stimmen: 

öffentlich X davon anwesend: Nein-Stimmen: 

nicht öffentlich davon befangen: Stimmenthaltungen: 

1. Bezeichnung der Vorlage: Annahme einer Geldspende für die Jugendfeuerwehren in 
Stolpen

2. Gesetzliche Grundlagen: § 73 Abs. 5 SächsGemO 

3. Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Annahme einer Geldspende an die Stadt 
Stolpen in Höhe von 1.800 EUR für die Jugendfeuerwehren Stolpen. 

4. Begründung:

Der § 73 der Sächsischen Gemeindeordnung regelt die Grundsätze der Einnahme-
beschaffung. Nach Absatz 5 des Paragraphen entscheidet der Stadtrat über die Annahme von 
Spenden in öffentlicher Sitzung, es sei denn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner erfordern eine nichtöffentliche Verhandlung. 

Die Stadt Stolpen erhält für die Jugendfeuerwehren der Stadt Stolpen eine Spende in Höhe 
von 1.800 EUR von dem Lions Club Sebnitz. Die Spende entstand aus dem Erlös der 
Adventskalender Activity 2021 zur Unterstützung und Förderung der Jugendfeuerwehren in 
der Region. 

Steglich 
Bürgermeister Dienstsiegel 


